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Datum Gremium Status Zustandigkeit
28.04.2025 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
05.05.2025 Bauausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
12.05.2025 Ausschuss firr Kultur und Denkmalpflege  Offentlich zur Kenntnisnahme
20.05.2025 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
22.05.2025 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Angesichts der Entwicklung der Gesamtkosten steigt die Hansestadt Libeck aus dem Um-
bau der Eisenbahnhubbriicke aus und errichtet zur Herstellung der Barrierefreiheit an der
feststehenden Gehwegbricke zwei Aufzige.

Die Teil-Beschlusse 3 und 7 der Vorlagen VO/2021/09391-03 und -04 (am 15.03.2021 (BA)
und 25.03.2021 (BU) beschlossen) werden hiermit aufgehoben.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend
4.491 Archdologie und Denkmalpflege Zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Fur Kinder und Jugendliche ist der derzeiti-
ge Verfahrensstand nicht von Relevanz
Die Malinahme ist: neu

X | freiwillig
vorgeschrieben durch:
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Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Werden im Zuge der Projektfreigabe
dargestellt)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:
1. Anlass

Die Vorlage VO/2024/13497 beantwortet die offenen Anfragen aus vergangenen Bauaus-
schusssitzungen und nennt die aktuellen Kosten.

Angesichts der Preissteigerung von der Kostenschatzung zur Kostenberechnung auf das ca.
2,5-fache der ursprunglich genannten Kosten (von 9,045 auf 22,235 Mio. EUR) sieht die
Verwaltung die Notwendigkeit, eine weitere Beschlussvorlage in das Verfahren zu gegeben.
In dieser Beschlussvorlage wird erlautert, wie sich die aktuellen Kosten errechnen und gibt
den genannten Beschlussvorschlag zur Abstimmung. Es gibt gerade aktuelle Entwicklungen
an den Hubbricken, die neue Optionen mit sich bringen.

Der aktuelle Stand der Beschlussfassung zu diesem Thema entspricht der Vorlage
V0O/2021/09391-4, die am 25.03.2021 in der Burgerschaft einstimmig beschlossen wurde
(Beschlusstext gekiirzt):

Kein Brickenneubau

Erhalt des historischen Erscheinungsbildes

Umbau der Eisenbahnhubbriicke fir barrierefreie Nutzung, keine Fahrstuhllésung
Klarung der Férderméglichkeiten

Ausgiebige Prifung der Rechtslage zur Kostentragungspflicht

Regelung fir eine haushaltsvertragliche Finanzierung

Sicherung der Option auf eine spatere Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit

NoOGOkWN=

Die Punkte 1 bis 3 enthalten Planungsvorgaben. Sie sind in die Planungsvereinbarung zwi-
schen der Wasserstrallen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) und der Hansestadt Liibeck
eingeflossen.

Zu Punkt 4 wurde beim Land Schleswig-Holstein eine Fordervoranfrage gestellt. Diese stellt
eine Forderfahigkeit in Aussicht. Allerdings wird angesichts der Forderbedingungen nur eine
marginale Férderquote erwartet:

1. 1. d. R. werden nur die jeweils gunstigsten Varianten geférdert (ware hier die Aufzugs-
I6sung),

2. Angesichts der aktuellen Landes-Haushaltslage wird derzeit nur eine sehr geringe
Forderquote ausgezahlt.
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3. Der Umbau der Eisenbahnhubbriicke bewirkt nur eine sehr enge, lokale Verbesse-
rung des Radverkehrs, die Anschlussradwege in der HafenstralRe fihren die Verbin-
dung unter nicht ausreichenden Bedingungen weiter.

Zu Punkt 5 gab es die Vorlage VO/2022/11183, in der das Rechtsgutachten vorgestellt wur-
de. Das Gutachten bestatigt, dass die Kosten fiir den Umbau der Eisenbahnhubbriicke durch
die Hansestadt Liibeck zu tragen sind.

Zu Punkt 6 ergab die Verhandlung mit der WSV, dass eine jahrliche Ablosung der Unter-
haltskosten seitens der WSV nicht akzeptiert wird. Die Baukosten sind parallel zum Baufort-
schritt zu zahlen.

Der Punkt 7 ist ebenfalls in der Planungsvereinbarung beriicksichtigt worden.

Alle weiteren Vorlagen zu dem Thema teilen im Wesentlichen Sachstédnde mit. AulRerdem
wurde der Beschluss zur Fortsetzung der Verhandlungen mit der WSV mit dem Ziel einer
Planungsvereinbarung gefasst.

2. Kostenentwicklung

Als seitens der WSV in 2019 die Machbarkeitsstudie zur Modernisierung des Hubbriickenen-
sembles vorgelegt wurde, waren darin Baukostenschatzungen zu verschiedenen Baugrup-
pen enthalten, die dann je nach dem betrachteten Szenario (die verschiedenen Instandset-
zungs- und Neubauvarianten) kombiniert werden konnten.

AulRerdem wurden die Kosten ermittelt, die fir die Unterhaltung und den Betrieb der ver-
schiedenen Varianten bendétigt werden. Diese wurden seitens der WSV auf die angestrebte
verlangerte Betriebszeit von 60 Jahren berechnet. Aus diesen Vorgaben wurde eine erste
Kostenschatzung fir die verschiedenen Varianten errechnet, die durch die Hansestadt Lu-
beck zu Gbernehmen waren.

Deren Ho6he und Steigerung in den folgenden Jahren ist in mehreren Vorlagen dargestelit
worden, siehe hierzu die Vorlagen:

o V0O/2020/09391, Stellungnahme der Hansestadt Libeck zur Modernisierung des
Hubbrickenensembles,

o V0O/2022/11183, Gutachterliche Stellungnahme zur Kostentragung Hubbriicken,

o V0/2022/11688, Sanierungsbeteiligung an den Hubbriicken, Fortsetzung Verhand-
lung mit WNA, hier Anlage 1: Vermerk zum weiteren Vorgehen i. S. Hubbriicke, S. 11

o V0O/2024/13497, Antwort auf diverse Anfragen aus den Bauausschuss

Am 08.04.2024 genehmigte das Bundesministerium fir Digitales und Verkehr mit einem
Schreiben an die Generaldirektion Wasserstrallen und Schifffahrt die Haushaltsunterlage
,Grundinstandsetzung der Hubbriicken und Gehwegbricke* und damit die Umsetzung der
MafRnahme durch die WSV. In dieser Aufstellung sind einige Kostenarten detaillierter aus-
gewiesen.

Neben einer grundsatzlichen Kostenerhéhung lassen sich jetzt aufgrund der aufgeschlissel-
ten Bau- und Baunebenkosten weitere Kosten genauer nachvollziehen.

Erlautert werden die Kosten auf der Anlage 1, Gesamtubersicht, aus der Haushaltsunterlage
der WSV sowie aus der Zusammenstellung der Kostenentwicklung:
2.1 Gesamtkosten

Die Gesamtkosten ermitteln sich aus einem Leistungsverzeichnis, dass durch die WSV auf-
gestellt wurde. Sie werden aufgeteilt nach den Anteilen der umzubauenden Hubbriicke flr
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Geh- und Radweg (HBGR, vormals Eisenbahnhubbriicke) und der Stralkenhubbriicke (SHB)
sowie fur die hochstehende Gehwegbriicke (GB). Angegeben sind die Nettokosten:

¢ HBGR+SHB = 29.324.660 EUR netto (86,5 % der Gesamtkosten)
o GB = 4.595.417 EUR netto (13,5 % der gesamtkosten)
o Gesamt = 33.920.077 EUR netto bzw.

40.365.000 EUR brutto

Seitens der Hansestadt Libeck wurde daraus der Kostenanteil der HBGR abgeleitet. Unter
der Annahme, dass die HBGR und die SHB in etwa den gleichen Kostenanteil erhalten, er-
geben sich aus

e 865% x Y%= 4325% x 40.365.000 EUR = 17.450.000 EUR brutto.

2.2 Anteil Hansestadt Liibeck

In dem o. g. Leistungsverzeichnis wird eine Zuordnung der Kosten fiir den Umbau und die
Inbetriebnahme der HBGR vorgenommen und diese der Hansestadt Libeck als Kostentra-
ger zugeordnet. Dadurch wird kein Teilungsschllissel mehr errechnet, nach dem spater die
Gesamtkosten anteilig tbernommen werden, sondern die Hansestadt Libeck tragt nur die
Mehrkosten, die durch die Umnutzung entstehen. Das entspricht dem Verhandlungsziel, das
mit der Vorlage VO/2022/11688 beschlossen wurde.

e Anteil HL (HBGR) 10.545.808 EUR netto
12.550.000 EUR brutto

Bei der Vorbereitung des Hubbriickenensembles flir einen spateren Umbau der Eisenbahn-
hubbriicke zu einer Geh- und Radwegbriicke wirden die bereits jetzt anfallenden Baukosten
immer noch einen erheblichen Anteil ausmachen. Dieser Kostenanteil wird in der Berech-
nung der WSV nicht ausgewiesen, er wird hier geschatzt:

e Anteil HL (HBGR qpser) 6.000.000 EUR netto
7.140.000 EUR brutto

2.3 Bauleitungskosten
In den Bauleitungskosten sind die Projektkosten der WSV enthalten, in erster Linie die Per-
sonalkosten der Projektbeteiligten. Auch diese Kosten sind anteilig durch die Hansestadt

Libeck zu GUbernehmen.

Die Kostengruppen teilen die Gesamtkosten in mehrere Untergruppen wie Grunderwerb,
Bauleistungen und Baunebenkosten.

Aus der Kostengruppe ,Bauleistungen® errechnen sich mit einem pauschalierten Ansatz von
20 % die Bauleitungskosten:

o Gesamtkosten flir Bauleistungen 27.281.797 EUR netto
e Bauleitung psch. 20 % = 5.456.359 EUR netto
6.493.000 EUR brutto
e Anteil HL (HBGR) fur Bauleistungen 8.109.908 EUR netto
9.650.000 EUR brutto
e Bauleitung psch. 20 % = 1.621.981 EUR netto

1.930.000 EUR brutto
Anteilige Bauleitungskosten flir einen spateren Umbau (geschatzt):
o Anteil HL (HBGR gpater) flr Bauleistungen 3.500.000 EUR netto
4.165.000 EUR brutto
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e Bauleitung psch. 20 % = 700.000 EUR netto
833.000 EUR brutto

2.4 Preissteigerung von 2019 - 2025

Derzeit steht der Baukostenindex (BKI) des Statistischen Bundesamts 37,1 % Uber den Wer-
ten von 2019.

Im Zuge dieser Vorlage werden die Kosten, die nicht in der Haushaltsunterlage der WSV
genannt werden, auf das Jahr 2025 aktualisiert, dem derzeitigen geplanten Auftragsdatum.
Das sind zum einen die Ablésungskosten fur den Betrieb und die Unterhaltung, zum anderen
die StralRenbaukosten.

Fur die Fortschreibung des BKI fir das Jahr 2025 wird der gemittelte Kostenzuwachs der
letzten 5 Jahre angenommen. Er ergibt sich mit ca. 1,75 Prozentpunkten je Quartal. Damit
ergibt sich eine Kostensteigerung von 48,6 % gegenuber der urspriinglichen Kostenschat-
zung.

2.5 Ablésung der Betriebs- und Unterhaltungskosten

Wenn die Betriebs- und Unterhaltungskosten (BuUk) bei dem Kreuzungspartner liegen, hier
die WSV, werden diese Ublicherweise kapitalisiert und abgeldst.

Dabei wird eine Summe bezahlt, die bei einem bestimmten Zinssatz und Uber die Laufzeit
die bendtigten BuUk erwirtschaftet. Diese Ablésungssumme wurde mit in die von der Hanse-
stadt Libeck zu tragenden Kosten aufgenommen. Hierzu liegt noch keine erneuerte Berech-
nung vor. Das erfolgt erst im Zuge der Kreuzungsvereinbarung.

Um den Betrag abschatzen zu kénnen, wird der 2019 errechnete Betrag der Ablésung mit
der Kostensteigerung von 48,6 % hochgerechnet:

e Ablésung der BuUk 2019 4.220.000 EUR
o Kostensteigerung 48,6 % = 2.050.00EUR - 6.270.000 EUR

2.6 StraRenbaukosten
Die Planungs- und Baukosten fir die Anbindung der HBGR liegen vollstandig bei der Hanse-
stadt Lubeck und sind urspringlich mit 1,0 Mio. EUR angenommen worden. Auch diese Kos-
ten werden mit der Kostensteigerung von 48,6 % hochgerechnet:

e StralRenbaukosten 2019 1.000.000 EUR

e Kostensteigerung 48,6 % = 485.00 EUR -> 1.485.000 EUR

2.7 Gesamtkosten der Hansestadt Liibeck bei Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt

e Baukosten Anteil HL (HBGR) 12.550.000 EUR
e Bauleitungskosten 1.930.000 EUR
e Abl6dsung der BuUk 6.270.000 EUR
e StralRenbaukosten 1.485.000 EUR
o Gesamt 22.235.000 EUR
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2.8 Gesamtkosten der Hansestadt Liibeck bei Umbau zu einem spateren Zeitpunkt

¢ Baukosten Anteil HL (HBGR) 7.140.000 EUR
o Bauleitungskosten 833.000 EUR
e Ablbésung der BuUk 0 EUR
e Strallenbaukosten 0 EUR
e Gesamt rd. 8.000.000 EUR

2.9 Kosten fiir eine Aufzuganlage

Die Planungs- und Baukosten fiir eine Aufzuganlage an die hochstehende Gehwegbriicke
liegen vollstandig bei der Hansestadt Lubeck und sind urspringlich mit 540.000 EUR ange-
nommen worden. Auch diese Kosten werden mit der Kostensteigerung von 48,6 % hochge-
rechnet:

e Aufzugkosten 2019 540.000 EUR
o Kostensteigerung 48,6 % = 262.440 EUR > ~ 800.000 EUR

3. Erlauterungen zum Beschlussvorschlag

Die Verwaltung ist sich bewusst, dass mit der Entscheidung der Birgerschaft am
25.03.2021, VO/2020/09391-04, Beschluss-Pkt. 3, eine eindeutige Aufforderung zum Umbau
der Eisenbahnhubbriicke sowie eine eindeutige Ablehnung von angebauten Aufziigen erfolg-
te. Allerdings kdnnte die Formulierung des Beschlusspunkt 7 der gleichen Vorlage implizie-
ren, dass unter bestimmten Bedingungen ein Ausstieg aus der Forderung des zeitgleichen
Umbaus der Eisenbahnhubbriicke zu einer Geh- und Radwegbricke mit der Instandsetzung
und Modernisierung des Hubbrickenensembles gewiunscht wurde:

»7- Fur den Fall, dass wider Erwarten der Bund aus der Kostentragungspflicht fiir die Funkti-
onsfahigkeit der Eisenbahnbriicke tatsédchlich entlassen sein sollte und eine Einigung gemal
Punkt 6 [Regelungen zu Zahlungsmodalitéten] nicht erreicht werden kann, muss bei der ge-
planten Sanierung der Eisenbahnbriicke die Option auf eine spétere Wiederherstellung der
Funktionsféhigkeit gesichert werden.*”

Nach dem externen Rechtsgutachten liegt die Kostentragungspflicht flir die Umbauten bei
der Hansestadt Libeck. Aus diesem Grunde und angesichts der eklatant gestiegenen Kos-
tenprognose halt die Verwaltung es fiir geboten, die Frage nach dem Umbau der Eisen-
bahnhubbriicke noch einmal zu erértern.

3.1 Umbau der Eisenbahnhubbriicke gem. Biirgerschaftsbeschluss

Der Beschluss zum Umbau der Eisenbahnhubbriicke zur Geh- und Radwegbriicke fir eine
barrierefreie Nutzung erfolgte in 2021 einstimmig. Dieser Beschluss hat Bestand.

Die WSV saniert das Hubbriickenensemble und prognostiziert dadurch eine Nutzungsver-
langerung von weiteren 60 Jahren. Die Hansestadt Libeck schlielt sich der Baumalinahme
an und verlangt den Umbau der ehemaligen Eisenbahnhubbriicke zu einer Geh- und Rad-
wegbricke.

Fiur die Nutzbarmachung der bisherigen Eisenbahnhubbriicke fir Geh- und Radverkehre
muissen die Schienen entfernt und eine geschlossene Fahrbahndecke eingebaut werden.
AuRerdem sind die Geldnder den entsprechenden Vorschriften anzupassen. Die neue Hub-
mechanik muss auch flir diese Briicke installiert werden, dafiir sind entsprechende Baumal}-
nahmen an den Widerlagern und Ufermauern erforderlich sowie die Anbindung an die Steue-
rungselektronik.
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Die Gesamtmalinahme wird durch die WSV umgesetzt. Die Hansestadt Libeck ist kosten-
pflichtig, da der Umbau der Eisenbahnhubbriicke nach dem Kreuzungsrecht eine Erweite-
rung des bestehenden Bauwerks darstellt. Die Anbindung der umgebauten Briicke an das
bestehende Geh- und Radwegenetz mit den entsprechenden Querungen der Stral3en erfolgt
zeitlich abgestimmt durch die Hansestadt Libeck.

Schlielich sind die Betriebs- und Unterhaltungskosten fiir die erwarteten 60 Jahre an die
WSV abzuldsen.

Die gemeinsame Umsetzung der MaRnahme ist sinnvoll, weil durch die gemeinsame Bau-
malinahme Synergien gewonnen werden, da einige der erforderlichen Kosten ohnehin durch
die Sanierung des Briickenensembles anfallen, wie z. B. Krankosten, Baustelleneinrichtung.
Aulerdem ist es sinnvoll, eine Planung zeitnah baulich umzusetzen, da durch eine verzéger-
te Umsetzung weitere zusatzliche Kosten anfallen. Diese werden umso gréler, je spater die
Realisierung erfolgt.

Nach heutigem Stand betragen die zu erwartenden Bau- und Abldsungskosten voraussicht-
lich ca. 22.235.000 EUR.

3.2 Aussetzen des Umbaus der Eisenbahnhubbriicke sowie Option auf spatere Wie-
derinbetriebnahme

Wie oben dargestellt, Iasst die Formulierung Pkt. 7 der VO/2020/09391-04 eine Option fir
einen Ausstieg aus dem Umbau der Eisenbahnhubbricke zu.

Unter den Zahlungsmodalitdten gem. Pkt. 6 der VO/2020/09391-04 wurde gefordert, ,[...]
dass etwaige Mehrkosten und anteilige Unterhaltungskosten durch die Hansestadt Liibeck
nicht in einer Summe abgelést werden miissen, bzw. auf Grundlage von § 42 (5) Bundes-
wasserstrallengesetz (WaStrG) mit der Wasserstral3en- und Schifffahrtsverwaltung eine Re-
gelung zu vereinbaren, die der Hansestadt Liibeck eine haushaltsvertrdgliche Finanzierung
etwaiger Mehr- und Unterhaltungskosten ermdéglicht.”

Unter Beschluss-Pkt. 7 der gleichen Vorlage wurde beschlossen, dass bei der geplanten
Sanierung der Eisenbahnbricke die Option auf eine spatere Wiederherstellung der Funkti-
onsfahigkeit gesichert werden solle, wenn ,[...] wider Erwarten der Bund aus der Kostentra-
gungspflicht fir die Funktionsféhigkeit der Eisenbahnbriicke tatséchlich entlassen sein sollte
und eine Einigung gemé&l Punkt 6 nicht erreicht werden kann [...]"

Nach dem externen Rechtsgutachten liegt die Kostentragungspflicht flr die Umbauten bei
der Hansestadt Libeck. Auch wird eine jahrliche Ablésung der Unterhaltskosten seitens der
WSV nicht akzeptiert. Somit sind die Voraussetzungen des Burgerschaftsbeschlusses gege-
ben, dass ein Umbau der Eisenbahnhubbriicke nicht im Zuge der jetzigen Sanierung, son-
dern zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen soll.

Um den spateren Umbau der Eisenbahnhubbriicke zur Geh- und Radwegbriicke zu ermdgli-
chen, sind bereits einige Anteile des Umbaus vorzuziehen und im Zuge der Sanierung
durchzufuhren. Hierzu gehort im Wesentlichen:

o die vollstandige Planung aller baulichen und maschinen- und steuerungstechnischen
Erfordernisse an beiden Briicken,

o teilweise Planung der zukUnftigen Verkehrsfihrung, soweit sie Einfluss auf die bauli-
chen Anlagen der Brlicke hat,

o der Umbau der Fundamente und Uferwande, die flir eine spatere Aufnahme der Hub-
zylinder vorbereitet werden muissen,

e Platz fur die Steuerungs- und Antriebstechnik inklusive dem neuen Technikkeller.
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Die Kosten fUr die bereits jetzt notwendigen Anteile des spateren Umbaus werden auf rd.
8.000.000 EUR geschatzt.

Vorlaufige Einsparungen kdénnen erfolgen bei:

der abschlie3enden Planung der zukiinftigen Verkehrsfihrung,

dem Umbau der Eisenbahnhubbriicke zur Geh- und Radwegbriicke,

der Montage der Maschinen-, Steuerungs- sowie Uberwachungstechnik,
der Ausflihrung der zuklnftigen Verkehrsfiihrung,

Abldsung der zusatzlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten.

Zusatzliche Kosten sind zu erwarten fir:

o doppelt anfallende Kostenanteile, z. B. Korrosionsschutz, Krankosten, Planungsleis-
tungen, Anpassung der Steuerung usw.

e Anderungen von Normen und Baugesetzen, die ggf. dazu fiihren, dass BaumaRnah-
men — gerade im Bestand — aufwandiger und damit kostentrachtiger werden.

¢ Inflationsbedingte Preissteigerungen.

Es bleibt zu beachten, dass durch den zeitlich verschobenen Umbau faktisch nur eine Sanie-
rung im Status Quo erfolgt. Die schon durchzufihrenden TeilumbaumalRnahmen sind nicht
nutzbar und damit wird nach wie vor die Barrierefreiheit des Hubbriickenensembles nicht
erreicht. Es besteht keine Pflicht der WSV, diese im Zuge der Sanierung herzustellen.

3.3 Aufhebung des Teilbeschlusses 3: ,,Umbau der Eisenbahnhubbriicke fiir barriere-
freie Nutzung sowie Ausschluss der Aufzuglésung“

Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass das Ziel einer Barrierefreiheit der Hubbru-
cken mit einem weitaus geringeren Aufwand als dem Umbau der Eisenbahnhubbriicke
durchaus zufriedenstellend zu l6sen ist, wahrend der Umbau der Eisenbahnhubbriicke nur
zu einer relativ geringen Verbesserung der Verkehrsfiihrung flir den Geh- und Radverkehr
fahrt:

o Die Eisenbahnhubbriicke befindet sich auf der westlichen Seite des Hubbriickenen-
sembles.

e Eine ausreichende Qualitdt der weiterfihrenden Gehwege ist fur mobilitdtseinge-
schrankte Menschen auf der westlichen Seite der ,Hafenstral’e” und ,An der Unter-
trave nicht gegeben. Dort befindet sich nur Kopfsteinpflaster. Auf der Ostseite der
Stralden befinden sich weitgehend barrierefreie Wege. Die Nutzer:innen mussten flr
die Passage der Hubbriicken zweimal die Stralenseite wechseln.

¢ Mit der ,KanalstralRe“ und dem ,Brickenweg® schlieRen zwei weitere Strallen auf der
Ostlichen Seite direkt an die Hubbricken an.

e Auch Fahrradfahrende Fahrtrichtung stadtauswarts missten fir eine Nutzung der
Geh- und Radwegbriicke den KFZ-Verkehr zweimal queren. Das wird in der Praxis
meistens unterbleiben.

e In der Praxis wirde die zur Geh- und Radwegbriicke umgebaute Hubbriicke voraus-
sichtlich lediglich von Fahrradfahrenden Fahrtrichtung stadteinwarts und von mobili-
tatseingeschrankten Menschen genutzt werden.

e Schlie3lich wiirde noch der Verzicht auf den Umbau der Eisenbahnhubbricke zu kir-
zeren Wartezeiten der StraBenverkehre bei den Offnungen fiir den Schiffsverkehr
fihren. Das Bedienungspersonal ist nur in der Lage, jeweils eine Briicke beim Sperr-
vorgang fur eine Offnung zu beobachten. Der Offnungsvorgang fiir die beiden Brii-
cken erfolgt deswegen zeitversetzt und summiert sich.

Weiterhin spricht fir die Aufzuglésung, dass im Zuge der fortgeschrittenen Planung erkannt
wurde, dass die Zugangstreppen zu der Gehwegbricke fur den Ausbau der Stralenhubbri-
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cke abgebrochen werden mussen. Die bisher nicht im ausreichenden Male berlcksichtigten
Horizontalkrafte an der StraRenhubbricke beim Hebevorgang bendtigen Flihrungsschienen,
die nur auf der Seite der Treppen errichtet werden kdnnen um die Tlrme nicht zu beeintrach-
tigen. Aulderdem werden einige zusatzliche Maschinenelemente erforderlich, die ebenfalls
einen Platzbedarf im Bereich der Treppen haben. Zur Ableitung der Krafte missen die Trep-
pen statische Aufgaben erfiillen, flir die sie bisher nicht ausgelegt waren. Daraus folgt, dass
die vorhandenen Treppen nicht wieder genutzt werden kdénnen, weder in der jetzigen Lage
noch die vorhandene Konstruktion.

Seinerzeit wurde davon ausgegangen, dass die Zugangstreppen erhalten bleiben kénnen
und Aufzlge seitlich davorgesetzt werden mussten und als stérend wahrgenommen wirden.
Durch die Sanierungsarbeiten und Modernisierung der Hubbricken ist der Abbruch und ein
versetzter Wiederaufbau der Treppen erforderlich. Damit ergibt sich die Gelegenheit, jeweils
einen Aufzug an die hochgestellte Gehwegbriicke anzuschlieften und baulich optimal zu in-
tegrieren.

Eine denkmal- und UNESCO-gerechte Gestaltung kann durch Beteiligung eines Architekten
und des WGBR sichergestellt werden, wodurch das Spannungsfeld zwischen einem neuen
Aufzug und dem historischen Bild des Hubbriickenensembles zu |6sen ist.

Aus Sicht der Verwaltung gabe es zu dieser Lésung nur zwei mdgliche Alternativen:

a) Die Stralenhubbriicke wird im Zuge der Sanierungsarbeiten mit einer einspurigen
Stralde und einem breiten Gehweg eingerichtet. Die Straflte wird durch eine wechsel-
seitige Signalisierung stadtauswarts oder stadteinwarts freigegeben. Die Einrichtung
einer wechselseitig zu befahrenden Spur wirde zu einer erheblichen Senkung der
Verkehrsqualitat fur Kfz flihren.

b) Der vollstdndige Verzicht auf eine barrierefreie Losung (Wiederherstellung des bishe-
rigen Zustands) ist zulassig, entspricht aber nicht den Vorgaben einer zeitgemalen
Stralenplanung.

Die Kosten fur die bereits aufgelaufenen Anteile an der Planung werden auf 900.000 EUR
geschatzt. Hierin sind die Teilplanungen, die sich aus dem Umbau der Eisenbahnhubbricke
ergeben und flr die die Hansestadt Libeck aufkommen muss, enthalten. Die Kosten fir die
Erganzung des Hubbrickenensembles durch eine Aufzuganlage werden auf 800.000 EUR
geschatzt. Damit konnen die Kosten fur den Ausstieg aus der Planung auf zusammen
1.700.000 EUR geschatzt werden. Das bedeutet eine Einsparung von rd. 20.500.000 EUR
gegenlber dem bestehenden Blirgerschaftsbeschluss.

3.4 Verzicht auf eine spatere Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit der Eisenbahn-
briicke

Die Bedingungen fir die spatere Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit der Eisenbahn-
briicke sind unter dem Punkt 3.2 ausflhrlich beschrieben worden. Fir die Aufhebung des
Teilbeschlusses 7, Sicherung der Option auf eine spatere Wiederherstellung der Funktions-
fahigkeit, sprechen folgende Punkte:

e Durch eine (vorlaufige) barrierefreie Lésung durch einen Aufzug entfallt ein wesentli-
cher Grund fur die Notwendigkeit des Umbaus Gberhaupt.

o Wenn der Hansestadt Liibeck zu einem spateren Zeitpunkt ausreichend finanzielle
Mittel zur Verfligung stehen, misste dann die WSV als Eigentimerin die Eisenbahn-
hubbricke fur die Hansestadt Libeck umbauen und betreiben und dafur die notwen-
digen personellen Kapazitaten haben. Es ist anzunehmen, dass die Prioritaten im
Bauprogramm der WSV kiinftig — also nach Abschluss der jetzt anstehenden Bau-
maflnahme — woanders liegen werden und eine Umsetzung einer weiteren Baumalf}-
nahme an den Hubbricken nicht vordringlich betrieben wird.
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e Bei einer realistischen Betrachtung ist die Wahrscheinlichkeit zur Umsetzung dieser
Option sehr gering, weil die Finanzen der Hansestadt Libeck auch zuklnftig immer
knapp sein werden.

4. Aktuelle Entwicklungen

Im Sommer 2024 fand eine weitere Bauwerkspriifung des Hubbriickenensembles statt. Die-
se ergab vor allem fir die hochstehende Gehwegbriicke eine rapide Verschlechterung der
Zustandsnote auf 4,0. Diese bedeutet die sofortige Sperrung und MalRnahmen zur Sicherung
des Bauwerks. Die Sperrung wurde durch das WSA Ostsee umgehend durchgefihrt und
eine weitere MalRnahme war, dass die Passage von Schiffen unterhalb der Briicken ab
Windstarke 8 gesperrt wurde. Hintergrund ist die Feststellung von erheblichen Mangeln an
den Quertragern der Gehwegbrucke unterhalb des Holzbohlenbelags. Diese waren vorher
nicht sichtbar gewesen.

Als Konsequenz hat das WSA Ostsee den Aushub der Gehwegbriicke beschlossen. Diese
Malnahme wurde Ende November 2024 durchgeflhrt. Die Bricke wurde durch einen
Schwimmkran in einem Stlck ausgehoben und auf dem Bauhofgelande des WSA abgelegt,
hier wird sie bis zur endgultigen Entscheidung Uber das weitere Vorgehen eingelagert.

Durch die bisherigen Uberlegungen der Hansestadt Liibeck zum Umbau der Eisenbahnhub-
briicke wird die Querung des Elbe-LlUbeck-Kanals auch ohne die Gehwegbriicke sicherge-
stellt. Deswegen prift die WSV, ob der Erhalt der Gehwegbriicke Uberhaut erforderlich ist.
Daraus konnte sich die Moglichkeit einer weiteren Kostenpflicht der Hansestadt Liubeck er-
geben, falls die Gehwegbriicke fur den Erhalt der Gesamterscheinung des Hubbriickenen-
sembles weiterhin erhalten werden soll.

Anlagen:

Anlage 1 Kostenzusammenstellung
Anlage 2 Ausgabenberechnung (WNA)

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 10/10



	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

